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Umsetzung LSVA lll: Fertigstellung der ers-
ten neuen stationären Erfassungsanlagen 

Per 1. Januar 2026 wurde das neue System zur Erhebung der leistungsabhängi-

gen Schwerverkehrsabgabe (LSVA lll) eingeführt. Die bestehenden Erfassungs-

anlagen wurden bereits umgerüstet, auch die Fahrzeuge mit mobilen Erfas-

sungsanlagen sind schon im Einsatz. Ab April 2026 werden bei Baar, Oppligen, 

Lyssach, Trubschachen, Luzern, Bülach, Hausen, Duggingen und Dagmersellen 

nun die ersten neuen Erfassungsanlagen fertiggestellt und in Betrieb genom-

men. 

Bis Ende 2025 wurde die im Rahmen der LSVA abgabepflichtige Fahrleistung mit ei-

nem in den Fahrzeugen fix installierten Gerät erfasst, welches die gefahrenen Kilome-

ter gezählt hat. Dieses Erhebungssystem (LSVA ll) hat Ende 2025 sein technisches 

Lebensende erreicht und ist  ausser Betrieb genommen worden. Mit der Einführung 

des neuen Erhebungssystems LSVA lll per 1. Januar 2026 ist gleichzeitig auch eine 

Anpassung an internationale Erhebungsstandards erfolgt, was den grenzüberschrei-

tenden Verkehr vereinfacht und beschleunigt. Mit LSVA lll wird die Fahrleistung nicht 

mehr direkt in Kilometern erfasst, sondern die Wegstrecke anhand von GNSS-Weg-

punkten (Global Navigation Satellite System) aufgezeichnet. Diese Daten werden an-

schliessend durch zugelassene private Dienstleistungsanbieter automatisch dem für 

die Erhebung der LSVA zuständigen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) 

übermittelt, welches daraus die abgabepflichtige Distanz berechnet. 

Um die übermittelten Fahrdaten abgleichen und plausibilisieren zu können, wird das 

BAZG den Schwerverkehr vermehrt mit stationären und mobilen Anlagen erfassen. 

Dies entspricht auch einer Forderung des Transportgewerbes im Rahmen der Ver-

nehmlassung zur Änderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes. Dank der Kontrol-

len kann das BAZG Missbrauch erkennen und sanktionieren. Bei den Erfassungsan-

lagen werden lediglich Durchfahrten registriert, an Ort und Stelle finden keine Anhal-

tungen oder Kontrollen statt. 
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Erfassungsanlagen werden modernisiert und erweitert 

Bis zum Systemwechsel Anfang 2026 unterhielt das BAZG 89 stationäre Erfassungs-

anlagen an den Grenzübergängen, 16 stationäre Anlagen auf dem Autobahnnetz so-

wie drei mobile Anlagen. Diese wurden bereits umgerüstet und werden weiterhin be-

trieben.  

Mit LSVA lll neu hinzu gekommen sind 28 Fahrzeuge mit mobilen Erfassungsanlagen. 

Die weissblauen Fahrzeuge der vom Bund beauftragten Firma VüCH mit der Auf-

schrift «LSVA» werden bereits seit Anfang März 2025 in der ganzen Schweiz einge-

setzt. Schliesslich sind auch 23 neue stationäre Anlagen auf dem Autobahnnetz ge-

plant sowie 45 neue stationäre Anlagen auf dem sekundären Strassennetz. Ab April 

2026 werden nun die ersten neuen stationären Erfassungsanlagen bei Baar, Oppli-

gen, Lyssach, Trubschachen, Luzern, Bülach, Hausen, Duggingen und Dagmersellen 

fertig gestellt und in Betrieb genommen. Die weiteren Anlagen werden sukzessive re-

alisiert.  

Finanzieller Rahmen und rechtliche Grundlagen 

Die neuen stationären und mobilen Erfassungsanlagen sind Teil der Systemerneue-

rung LSVA lll und werden durch den über zehn Jahre veranschlagten Verpflichtungs-

kredit von insgesamt 515 Millionen Franken finanziert. Den jährlichen Investitions- 

und Betriebskosten von etwas über 50 Millionen Franken stehen jährliche Gesamtein-

nahmen von rund 1,6 Milliarden Franken gegenüber. 

Die Änderungen des Schwerverkehrsabgabegesetzes (SVAG) wurden vom Parla-

ment am 17. März 2023 verabschiedet, das revidierte SVAG und die totalrevidierte 

Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV) wurden vom Bundesrat per 1. Mai 2024 in 

Kraft gesetzt. Damit wurde die Grundlage für die technische Erneuerung des LSVA-

Erhebungssystems und die gleichzeitige Harmonisierung mit ausländischen Mautsys-

temen geschaffen.  

Kontakt/Rückfragen: 

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG 

Mediendienst 

Tel. +41 58 462 6743, medien@bazg.admin.ch 

Verantwortliches Departement: 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

 

Links: 

- FAQ 
- Transformationsprogramm DaziT (admin.ch) 
- Schwerverkehrsabgaben LSVA und PSVA (admin.ch) 
- Bundesrat beschliesst die Modernisierung des Erhebungssystems der 

leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (admin.ch) 

mailto:medien@bazg.admin.ch
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/schwerverkehrsabgaben-lsva-und-psva/steckbrief_lsva_lll/faqlsvadrei.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/themen/dazit.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/schwerverkehrsabgaben-lsva-und-psva.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90156.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90156.html
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- Schwerverkehrsabgabegesetz: Bundesrat setzt Änderungen per 1. Mai 2024 in 

Kraft 

- BAZG beauftragt Anbieter für LSVA-Grundversorgung 

https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=100541
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=100541
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=100316

